
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/1/25 93/11/0168
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1994

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §66 Abs1;

KFG 1967 §66 Abs3;

KFG 1967 §73 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/09/22 92/11/0183 1

Stammrechtssatz

Die Beurteilung der Verkehrszuverlässigkeit hat gem § 66 Abs 1 KFG ausschließlich auf Grund erwiesener bestimmter

und nach § 66 Abs 3 KFG gewerteter Straftaten zu erfolgen. Die Verkehrszuverlässigkeit ist, anders als die geistige oder

körperliche Eignung zum Lenken von KFZ, einer ärztlichen Begutachtung nicht zugänglich (Hinweis E 12.2.1991,

91/11/0008, E 30.4.1991, 90/11/0153).
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